
„Der Ball liegt jetzt bei den Tarifparteien“

• Bundestag verabschiedet Betriebsrentenstärkungsgesetz • Garantieverbot bleibt

bestehen • Einführung Opting-out für nicht tarifgebundene Unternehmen verbessert 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat den Bundestag passiert. Nachdem sich die

Koalitionsparteien zuvor noch über letzte Änderungen verständigt haben, wurde der

Regierungsentwurf angepasst und gestern vom Bundestag verabschiedet. Mit dem Gesetz, das

im Wesentlichen 2018 in Kraft tritt, ist neben der Förderung der Geringverdiener der Weg frei für

die Beitragszusage ohne Leistungsgarantien im Rahmen von bAV-Tarifverträgen. Dieses Modell ist

ein Novum in der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland.

Damit Schwankungen bei der Kapitalanlage nicht ungebremst auf die Rentenleistungen

durchschlagen, ist nun ein umfassender Sicherheitspuffer möglich. Dieser soll dafür sorgen, dass

Schwankungen der Rentenhöhe vermieden werden. „Um die Sicherheit der Leistungen wurde bis

zuletzt gestritten. Doch der Schritt weg von den Zinsgarantien hin zu renditeträchtigeren

Anlagen bietet auf lange Sicht gesehen mehr Chancen als Risiken. So ist etwa eine höhere

Startrente möglich. Mit der richtigen Anpassungsstrategie kann man zudem ein ständiges Auf

und Ab bei den Rentenleistungen weitgehend vermeiden.“, sagt Dr. Richard Herrmann, Vorstand

der Heubeck AG.

Die Sozialpartner bestimmen die Rahmenbedingungen für die Beitragszusage und das Opting-

Out bei der Entgeltumwandlung. Beim Opting-Out wurden die Möglichkeiten für nicht

tarifgebundene Unternehmen erweitert. „Das ist ein positives Signal vor allem für kleinere

Firmen, die eine entsprechende Versorgung einführen und sich dennoch ihre Unabhängigkeit

bewahren wollen.“, so Herrmann.

Die Rolle der Tarifpartner bei der Organisation der bAV sei gestärkt worden, jetzt müsse sich in

der Praxis zeigen, was sie aus der Vorlage machen. „Der Ball liegt jetzt bei den Tarifparteien. Mit

der klaren Kalkulierbarkeit der Aufwendungen und der Beseitigung der Haftungsrisiken für

langfristige Verpflichtungen steht die Tür nun weit offen für eine stärkere Beteiligung kleiner und

mittlerer Unternehmen an der betrieblichen Altersversorgung. Arbeitgeber und Gewerkschaften

können nun mit entsprechenden Branchentarifmodellen eine Blaupause für die vielen

Unternehmen schaffen, die nicht an einen Tarifvertrag gebunden sind.“

Die Förderung der Geringverdiener ist um 10% ausgeweitet worden und geht jetzt bis zu einem

Monatseinkommen von 2.200 €. Aus Sicht der Arbeitnehmer ist positiv, dass nun auch außerhalb

einer per Entgeltumwandlung finanzierten reinen Beitragszusage neue und bisher bereits

vereinbarte Entgeltumwandlung mit einem Arbeitgeber-Zuschuss von 15% bedacht werden,

wenn die Tarifparteien keine abweichenden Regelungen treffen. „Es wäre wünschenswert, wenn

hier noch gesetzliche Klarstellungen erfolgen würden, um Mehrbelastungen für Arbeitgeber

überall dort rechtssicher zu vermeiden, wo bereits jetzt die eingesparten

Sozialversicherungsbeiträge weitergegeben werden.“, so Herrmann.

„Sehr zu begrüßen ist aus Sicht der Praxis die am Rande mit in das Gesetzespaket

aufgenommene Klarstellung, dass die Anpassungsverpflichtung von laufenden Leistungen bei

Pensionskassen und Direktversicherungen auch für die Vergangenheit uneingeschränkt erfüllt ist,

wenn seit Rentenbeginn sämtliche Überschüsse für Leistungserhöhungen verwendet wurden.“
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Heubeck AG

Gustav-Heinemann-Ufer 72a

50968 Köln 

Internet: www.heubeck.de

Über Heubeck AG

Die HEUBECK AG gehört zu den führenden unabhängigen Beratungsunternehmen auf dem

Gebiet der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland. In den mehr als sechs Jahrzehnten

ihres Bestehens hat sie ihren Ruf als kompetenter und zuverlässiger Dienstleister ausbauen und

festigen können. Die von HEUBECK entwickelten und immer wieder aktualisierten "Richttafeln"

sind die allgemein anerkannten Rechnungsgrundlagen zur bilanziellen Bewertung von

Pensionsverpflichtungen in Deutschland. Zu den Kunden der HEUBECK AG zählen zahlreiche

Pensionskassen, Pensionsfonds, Zusatzversorgungskassen und berufsständische

Versorgungswerke sowie Verbände und auch staatliche Institutionen. 
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